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BEITRAGSORDNUNG 
 

des Verkehrsvereins Ostbevern e. V. 
 
 
 

§ 1 
 
1. Die Mitglieder des Verkehrsvereins haben einen jährlichen Beitrag zu entrichten. Die 

Höhe des Beitrages bestimmt sich nach § 2 dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
 
1. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge staffeln sich wie folgt: 
 
 1) Körperschaften des öffentlichen Rechts 1.000,00 DM 
 2) Beherbergungsbetriebe 150,00 DM 
 3) Gaststätten 120,00 DM 
 4) Gewerbetreibende (soweit nicht 2 und 3) 100,00 DM 
 5) Vereine und sonstige Verbände 50,00 DM 
 6) Sonstige ordentliche Mitglieder 20,00 DM 
 
2. Die Beiträge sind grundsätzlich spätestens bis zum 01.04. eines jeden Jahres zu ent-

richten. 
 
 

§ 3 
 
Die Zahlungen haben auf ein vom Verkehrsverein Ostbevern e. V. einzurichtendes Konto 
zu erfolgen. 


